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Vermittlung von Betreuungskräften
Das Büro Mertens vermittelt qualifizierte und fürsorgliche Pflegekräfte aus Polen und 
Osteuropa für die Pflege zu Hause mit einer sorgenfreien Betreuung in den eigenen vier 
Wänden. Sind Sie oder ein Angehöriger pflegebedürftig, möchten Ihr gewohntes Umfeld 
jedoch nicht verlassen? Dann sind wir, vom Büro Mertens, der richtige Ansprechpartner für 
Sie! Wir vermitteln qualifizierte Pflegekräfte aus Osteuropa – hauptsächlich Polen – die sich 
liebevoll und kompetent um pflegebedürftige Menschen in ganz Deutschland kümmern.

Servicetelefon 04161  509  90-69
Mehr Informationen auf: www.24h-gut-betreut.de
Büro Mertens | 21614 Buxtehude

zauber
im Wildpark Schwarze Berge

Herbst-

Erlebe die Brunftzeit & den Herbstmarkt
www.wildpark-schwarze-berge.de

LANDKREIS HARBURG. 
Es ist das Thema der Stunde: 
Kein Tag, an dem nicht neue 
Meldungen über mögliche 
Engpässe bei der Strom- und 
Gaspreisversorgung und 
steigende Energiepreise die 
Medien beherrschen. Diese 
Entwicklung ruft nicht nur bei 
privaten Haushalten, sondern 
ganz besonders bei Unterneh-
merinnen und Unternehmern 
Sorgenfalten hervor. Grund 
genug, mit diesem aktuellen 
Thema die neue Staffel der 
Veranstaltungsreihe „Wirt-
schaftsförderung vor Ort“ im 
Landkreis Harburg zu starten. 
Um „Energieeffizienz stei-
gern, erneuerbare Energien 
nutzen. So reagieren Sie auf 
gestiegene Energiekosten“ 
geht es am Donnerstag, 29 
September. Die Veranstaltung 
beginnt um 18 Uhr im Rathaus 

Neu Wulmstorf, Bahnhofstra-
ße 39. 
Privatverbraucher und Unter-
nehmen stehen angesichts der 
rasant steigenden Energie-
kosten vor enormen Heraus-
forderungen. Energie wird 
zu einem noch wichtigeren 
Wettbewerbsfaktor und eine 
kurz- bis mittelfristig organi-
sierte Umstellung auf nach-
haltigere, energie- und res-
sourcenschonende Konzepte 
ist dringlicher als je zuvor. 
Für Unternehmen stellen sich 
dabei aber viele Fragen: Wo 
fange ich an? Welche Maß-
nahmen machen Sinn? Und 
wo kann ich Unterstützung 
und Informationen zu För-
dermöglichkeiten erhalten? 
Antworten darauf gibt es bei 
dem Infoabend der Veranstal-
tungsreihe „Wirtschaftsför-
derung vor Ort“, zu dem die 

Stabsstelle Kreisentwicklung 
/ Wirtschaftsförderung des 
Landkreises Harburg und die 
Gemeinde Neu Wulmstorf 
einladen. 
Dann erhalten kleine und 
mittlere Unternehmen einen 
Überblick über betriebliche 
Energieeffizienzpotenziale, 
aktuelle Fördermöglichkeiten 
und Unterstützungsangebote. 

Außerdem gibt es praxisnahe 
Tipps, wie sich die Energieko-
sten reduzieren lassen. 
Die Anmeldung zur Veran-
staltung ist bis 27. September 
per E-Mail an wirtschaftsfo-
erderung@lkharburg.de, tele-
fonisch unter 04171 – 693 555 
oder der Internetseite www.
landkreis-harburg.de/ener-
gieeffizienz

So reagieren Sie auf 
gestiegene Energiekosten
„Wirtschaftsförderung vor Ort“, am 29. September 
in Neu Wulmstorf

Kostet bald ein Brötchen 1,50 €? Foto: Pixabay

MOISBURG. Das Jubiläums-
Wochenende stand ganz un-
ter dem Motto „Hoch vom 
Sofa“. Möglichkeiten den 
bequemen Platz zu verlas-
sen gab es viele. Freitag war 
Disko auf dem Gelände. DJ 
Oliva Conte und die Band 
ShowDownLive heizten das 
Zelt bis in die frühen Mor-
genstunden richtig ein.
Am Samstag folgte der offi-
zielle Teil mit vielen gelade-
nen Gästen. Ein festlich de-

koriertes Zelt mit alten Tri-
kots und Moisis, die von den 
Kindern der Kita Abenteuer-
burg sowie der Grundschule 
Moisburg gemalt wurden.
Saskia Blümel (Beirat MTV 
Moisburg e. V. Sozialwartin) 
führte durch das Programm. 
Die Gruppe Dance Studios 
Blau-Weiss Buchholz e. V. 
zeigte eine tolle Show auf 
der Bühne.

100 Jahre MTV Mois-
burg e.V. – 100 Jahre 
aktiv und vereint! 

Fortsetzung auf Seite 8

BUXTEHUDE. Zensus 2022: 
Die Erhebungsstelle im Land-
kreis Stade verschickt ab die-
ser Woche Erinnerungen an 
die Personen, die seit Mitte 
Mai aufgefordert worden 
waren, Fragebögen zum Zen-
sus 2022 auszufüllen und die 
ihrer Auskunftspflicht noch 
nicht nachgekommen sind. 
„Wir hoffen, dass alle aus-
kunftspflichtigen Bürgerin-
nen und Bürger im Landkreis 
Stade, die es noch nicht ein-
richten konnten, ihrer Pflicht 
nachkommen werden“, sagt 
Stephanie Horster von der 
Erhebungsstelle Buxtehude/
Stade. Trotz guter Rückläu-
fe sei es notwendig, Erinne-
rungsschreiben rauszuschi-
cken. 
Der Zensus 2022 ist für Land-
kreise und Kommunen wich-
tig, auch um die genaue Ein-
wohnerzahl zu ermitteln. 
Eine Auskunftsverweigerung 
könne dem Landkreis und 
den jeweiligen Gemeinden 

schaden. Die Statistischen 
Ämter des Bundes und der 
Länder führen den Zensus mit 
dem Ziel durch, mehr über 
die Bevölkerung zu erfahren 
und, basierend darauf, politi-
sche und wirtschaftliche Ent-
scheidungen zu ermöglichen 
– beispielsweise bei Fragen zu 
Wohnraum und Bildungsan-
gebot.
Die Auskunftspflichtigen ha-
ben nach Erhalt des Erinne-
rungsschreibens 14 Tage Zeit, 
ihre Angaben zu machen. Der 
nächste Schritt wäre dann der 
Versand von sogenannten He-
ranziehungsbescheiden. Wer 
sich verweigert, dem drohen 
Zwangsgelder in Höhe von 
mehreren hundert Euro. Die-
ses Vorgehen gilt einheitlich 
für ganz Niedersachsen und 
ist gesetzlich geregelt. Die 
Erhebungsstelle hofft daher, 
dass darauf verzichtet wer-
den kann und die fehlenden 
Auskünfte noch kurzfristig 
eintreffen.

Zensus 2022 

Erhebungsstelle ver-
schickt Erinnerungen

LANDKREIS HARBURG. 
Es gibt Situationen, in de-
nen Menschen jemanden an 
ihrer Seite brauchen: Wer 
aufgrund einer psychischen 
Krankheit oder einer körper-
lichen, geistigen oder see-
lischen Behinderung nicht 
mehr oder teilweise nicht 
mehr in der Lage ist, sich um 
alle eigenen Angelegenhei-
ten zu kümmern, erhält Hilfe 
vom Amtsgericht. Für diese 
umfassende Aufgabe mit ho-
her Verantwortung bestellt 
das Amtsgericht ehrenamt-
liche gesetzliche Betreuerin-
nen und Betreuer. Wer sich 
für diese Aufgabe interessiert 
oder bereits dafür entschie-
den hat, erhält im Landkreis 
Harburg jetzt eine Einfüh-
rung in die Betreuungsrecht. 
Der Betreuungsverein der 
Arbeiterwohlfahrt lädt zu 
der Informationsveranstal-
tung am Donnerstag, 22. Sep-
tember, ein. Beginn ist um 18 
Uhr im Mehrgenerationen-
haus im Kaleidoskop, Stein-
straße 2 in Buchholz. Dort 
erhalten Interessierte oder 
bereits tätige ehrenamtliche 
Betreuerinnen und Betreuer 
einen Überblick über das Be-
treuungsrecht. Zudem gibt 
es die Möglichkeit eines Er-
fahrungsaustauschs. Anmel-
dungen sind per E-Mail unter 

info@betreuungsverein-tos-
tedt.de oder telefonisch unter 
04182 –2861970 möglich.

Einführung in das 
Betreuungsrecht
Infoveranstaltung und Erfahrungsaus-
tausch am 22. September

BUCHHOLZ. Am 15.9.2022, 
gegen 01:35 Uhr wurde die 
Polizei zu einer Tierarztpraxis 
in der Heinrichstraße gerufen. 
Unbekannte hatten versucht, 
die hintere Eingangstür aufzu-
brechen und dabei Alarm aus-

gelöst. In das Objekt gelangten 
die Diebe nicht. Zeugen, denen 
verdächtige Personen oder 
Fahrzeuge aufgefallen sind, 
werden gebeten, sich unter der 
Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Po-
lizei in Buchholz zu melden.

Versuchter Einbruch in 
Tierarztpraxis

APENSEN. Unbekannte Täter 
haben Freitagnacht zwischen 
01:00 h und 05:25 h in Apensen 
am Bahnhof einen Fahrkarten-
automaten mit brachialer Ge-
walt aufgebrochen.
Der oder die Täter hatten dazu 
eine Zugvorrichtung an dem 
Automaten angebracht und 
dann vermutlich mit einem 
Auto die gesamte Automaten-
front herausgerissen.
Aus dem Automaten wurden 

anschließend die Geldbehälter 
mit einer geringen Menge Bar-
geld entwendet. Der Automat 
wurde bei dem Aufbruch total 
beschädigt, der Gesamtscha-
den wird auf mehrere zehn-
tausend Euro geschätzt.
Mit der Beute konnte der oder 
die Täter dann anschließend in 
unbekannte Richtung flüch-
ten.

Zeugen, die verdächtige Per-
sonen oder Fahrzeuge beob-
achtet haben, die mit der Tat in 
Verbindung stehen könnten, 
oder die sonstige Hinweise da-
zu geben können, werden ge-
beten, sich unter der Rufnum-
mer 04161-647115 bei der Bux-
tehuder Polizei zu melden.

Fahrkartenautomaten 
mit brachialer Gewalt 
aufgebrochen

Foto: Eing.

„Wirtschaftsförderung vor Ort“, am 29. September 
MOISBURG. Das Jubiläums-
Wochenende stand ganz un-
ter dem Motto „Hoch vom 
Sofa“. Möglichkeiten den 
bequemen Platz zu verlas-
sen gab es viele. Freitag war 
Disko auf dem Gelände. DJ 
Oliva Conte und die Band 
ShowDownLive heizten das 
Zelt bis in die frühen Mor-
genstunden richtig ein.
Am Samstag folgte der offi-
zielle Teil mit vielen gelade-
nen Gästen. Ein festlich de-

koriertes Zelt mit alten Tri-
kots und Moisis, die von den 
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Die Erhebungsstelle im Land-
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Erhebungsstelle ver-
schickt Erinnerungen
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Tostedt wird 
immer sauberer
(ha) TOSTEDT. Zentnerwei-
se hat der Töster Klimakreis 
bereits Müll in ganz Tostedt 
aufgesammelt. Von der acht-
los weg geworfenen Ziga-
rettenkippe bis zu kuriosen 
Fundstücken war schon alles 
dabei. Weil einfach noch viel 
zu viele Menschen recht ge-
dankenlos mit dem eigenen 
Müll umgehen, aber auch 
gern das übersehen, was vor 
ihren Füßen liegt (auch wenn 

es nicht der eigene ist, tut es 
nicht weh, sich einfach ein-
mal zu bücken um etwas auf-
zuheben), sammelt der Tös-
ter Klimakreis weiter, immer 
an jedem ungeraden Samstag 
im Monat. 
Der nächste Termin ist die-
sen Samstag, 1. Oktober. 
Treffpunkt ist um 10 Uhr 
„Alte Kleinbahn“ Nummer 1. 
Greifzangen und Müllbeutel 
sind vorhanden.

Eike Holtzhauer ist 
jetzt Ehrenbürger 
TOSTEDT. Für sein Lebens-
werk sowie sein Engage-
ment für seine Mitmenschen 
im Allgemeinen und den 
Todtglüsinger Sportverein 
(TSV) im Besonderen hat 
Eike Holtzhauer am Mon-
tag, 19. September 2022, 
die Ehrenbürgerwürde der 
Gemeinde Tostedt verlie-
hen bekommen. Unter den 
rund 80 geladenen Gästen 
waren neben der Familie 
des Geehrten auch Ver-
treter von Gemeinde und 
Samtgemeinde zugegen, 
etwa Samtgemeindebürger-
meister Dr. Peter Dörsam 
und Erster Samtgemeinde-
rat Stefan Walnsch, sowie 
zahlreiche Weggefährten, 
wie Heiner Schönecke, Mit-
glied des niedersächsischen 
Landtags. Die Laudatio, in 
der sie den gesamten Le-
benslauf in äußerst anspre-
chender Art und Weise Re-
vue passieren ließ, hielt Tos-
tedts Bürgermeisterin Nad-
ja Weippert. Darin führte sie 
auf, wie es dazu kam, dass 
dem 85jährigen Todtglüsin-
ger die Ehrenbürgerwürde 

zuteilwurde. Von seiner 
Kindheit im brandenbur-
gischen Fürstenberg über 
die Flucht während der 
Kriegsjahre, den Besuch der 
Landwirtschaftsschule in 
Tostedt, Aufbau und Ver-
größerung einer eigenen 
Landwirtschaft und letzt-
lich die Entscheidung für 
die kaufmännische Lauf-
bahn, die er als langjähriger 
Abteilungsleiter bei der Ge-
nossenschaft in Tostedt bis 
zum Ruhestand verfolgte, 
schilderte sie sein Leben. 
Ein besonderes Augenmerk 
richtete die Bürgermeisterin 
dabei auf Eike Holtzhauers 
Engagement für den Sport 
und den TSV. 1969 fand der 
begeisterte Judoka den Weg 
zum TSV und wurde drei 
Jahre später neben seinem 
langjährigen Wegbegleiter 
Karl-Heinz Schröder zum 
zweiten Vorsitzenden des 
Vereins gewählt. Knapp 50 
Jahre hat er diese Position 
innegehabt und in dieser 
Zeit für das Wachstum des 
TSV zum größten Verein 
des Landkreises Harburg 

sowie zum Drittgrößten 
in Niedersachsen gesorgt. 
Nadja Weippert zollte in 
ihrer Laudation Eike Holt-
zhauers Engagement für 
geflüchtete und bedürftige 
Menschen sowie straffällig 
gewordene Jugendliche im 
Rahmen der Vereinsarbeit 
allerhöchsten Dank, Aner-
kennung und Respekt mit 
den Worten: "Dein Leben 
lang hast du andere ange-
steckt mit deiner Zuver-

sicht, mit deiner Freude, mit 
deinem Fleiß, mit deiner 
Bescheidenheit, mit deinem 
Mut und deiner Furchtlosig-
keit, aber in erster Linie mit 
deinem offenen Herzen." 
Nach der Auszeichnung mit 
dem Bundesverdienstkreuz 
im Jahre 2014, reiht sich Ei-
ke Holtzhauer nun würdig 
ein als vierter Ehrenbürger 
Tostedts nach Willi Aldag, 
Ruth Zuther und Günther 
Weiß. 

TOSTEDT. Am Mittwoch, 
12. Oktober 2022, von 19.30 
bis 21.00 Uhr, widmet sich 
Alexandra Miemczyk dem 
Thema „Alltag mit weniger 
Plastikmüll“. Sie gibt wert-
volle Tipps zum Einkaufen, 
Selbermachen und Weiter-
verwenden für die Bereiche 
Haushalt, Lebensmittel, Put-
zen und Kosmetik. Die Refe-
rentin bringt anschauliches 

Material mit, und Buchecke 
Tostedt präsentiert einen um-
fangreichen Büchertisch zum 
Thema. Die Karten kosten 
5,00 Euro im Vorverkauf und 
7,00 Euro an der Abendkasse. 
Vorherige Anmeldung unter 
Telefon 0 41 82/298 – 300 ist 
erforderlich. Kartenvorver-
kauf in der Bücherei Tostedt, 
bei Buchecke Tostedt und bei 
S & R Buch in Hollenstedt. 

Alexanddra Miemczyk,  Foto: Klaus Knuffmann

„Alltag mit 
weniger Plastikmüll“

TOSTEDT. Am Dienstag, 
11. Oktober 2022, von 16.00 
bis 17.00 findet in der Bü-
cherei Tostedt für Acht- 
bis Zwölfjährige der Club 
der Leseratten statt. Dabei 
werden ihnen die span-
nendsten Neuerscheinun-
gen auf ungewöhnliche 

Art und Weise vorgestellt. 
Am Anschluss an die Ver-
anstaltung können die Fa-
voriten gleich ausgeliehen 
werden. Die Veranstaltung 
ist kostenlos. Um vorheri-
ge Anmeldung unter Tele-
fon 0 41 82/298 – 300 wird 
gebeten.

Club der Leseratten 

Trunkenheit 
im Verkehr
TOSTEDT .Am Freitag-
abend gegen 20:45 Uhr 
kontrollierte eine Streifen-
besatzung der Polizei To-
stedt einen Pkw mit einem 
männlichen Fahrzeugfüh-
rer. Während der Kontrolle 
erhärtete sich der Verdacht 

einer Beeinflussung durch 
Drogen. Durch einen Vor-
test wurde der Verdacht auf 
eine Beeinflussung durch 
THC bestätigt. Es erfolgte 
eine Blutentnahme und eine 
Einleitung eines Strafver-
fahrens.

 Nadja Weippert und Stephan Schindzielorz überreichen Eike 
Holtzhauer (Mitte) Urkunde und Medaille.  Foto: Marion Wenner 

aufgesammelt. Von der acht-
los weg geworfenen Ziga-
rettenkippe bis zu kuriosen 
Fundstücken war schon alles 
dabei. Weil einfach noch viel 
zu viele Menschen recht ge-
dankenlos mit dem eigenen 
Müll umgehen, aber auch 
gern das übersehen, was vor 
ihren Füßen liegt (auch wenn 

zuheben), sammelt der Tös-
ter Klimakreis weiter, immer 
an jedem ungeraden Samstag 
im Monat. 
Der nächste Termin ist die-
sen Samstag, 1. Oktober. 
Treffpunkt ist um 10 Uhr 
„Alte Kleinbahn“ Nummer 1. 
Greifzangen und Müllbeutel 
sind vorhanden.

TOSTEDT. Für sein Lebens-
werk sowie sein Engage-
ment für seine Mitmenschen 
im Allgemeinen und den 
Todtglüsinger Sportverein 
(TSV) im Besonderen hat 
Eike Holtzhauer am Mon-
tag, 19. September 2022, 
die Ehrenbürgerwürde der 
Gemeinde Tostedt verlie-
hen bekommen. Unter den 
rund 80 geladenen Gästen 
waren neben der Familie 
des Geehrten auch Ver-
treter von Gemeinde und 
Samtgemeinde zugegen, 
etwa Samtgemeindebürger-
meister Dr. Peter Dörsam 
und Erster Samtgemeinde-
rat Stefan Walnsch, sowie 
zahlreiche Weggefährten, 
wie Heiner Schönecke, Mit-
glied des niedersächsischen 
Landtags. Die Laudatio, in 
der sie den gesamten Le-
benslauf in äußerst anspre-
chender Art und Weise Re-

zuteilwurde. Von seiner 
Kindheit im brandenbur-
gischen Fürstenberg über 
die Flucht während der 
Kriegsjahre, den Besuch der 
Landwirtschaftsschule in 
Tostedt, Aufbau und Ver-
größerung einer eigenen 
Landwirtschaft und letzt-
lich die Entscheidung für 
die kaufmännische Lauf-
bahn, die er als langjähriger 
Abteilungsleiter bei der Ge-
nossenschaft in Tostedt bis 
zum Ruhestand verfolgte, 
schilderte sie sein Leben. 
Ein besonderes Augenmerk 
richtete die Bürgermeisterin 
dabei auf Eike Holtzhauers 
Engagement für den Sport 
und den TSV. 1969 fand der 
begeisterte Judoka den Weg 
zum TSV und wurde drei 
Jahre später neben seinem 
langjährigen Wegbegleiter 
Karl-Heinz Schröder zum 
zweiten Vorsitzenden des 

sowie zum Drittgrößten 
in Niedersachsen gesorgt. 
Nadja Weippert zollte in 
ihrer Laudation Eike Holt-
zhauers Engagement für 
geflüchtete und bedürftige 
Menschen sowie straffällig 
gewordene Jugendliche im 

sicht, mit deiner Freude, mit 
deinem Fleiß, mit deiner 
Bescheidenheit, mit deinem 
Mut und deiner Furchtlosig-
keit, aber in erster Linie mit 
deinem offenen Herzen." 
Nach der Auszeichnung mit 
dem Bundesverdienstkreuz 

 Nadja Weippert und Stephan Schindzielorz überreichen Eike 
Holtzhauer (Mitte) Urkunde und Medaille.  Foto: Marion Wenner 
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UWE WITT, Rechtsanwalt u. Notar
Fachanwalt für Verkehrsrecht
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Fachanwältin für Familienrecht, Mediatorin
Fachanwältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht
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Der Herbst ist da

Nachdem der Sommer seinem Namen alle Ehre gemacht hat, 
bemüht sich derzeit der Herbst. Feucht und kühl: Kuschelzeit. 
Wer aber die kurzen Sonnenmomente für einen Spaziergang 
nutzt, kann sich an einem grandiosen Farbenspiel in der Natur 
erfreuen, wie an diesem Teich in Tostedt. Foto: Hansen

Kriegsgräber werden 
instandgesetzt 
BUXTEHUDE. Die Kriegs-
gräberstätte im Neukloster 
Forst wird im Oktober und 
November umfangreich in-
standgesetzt. Während der 
Arbeiten wird die Stätte für 
Besucher gesperrt. Groß-
gehölze werden beschnit-
ten und die Bepflanzung 
erneuert; Wege, Grabmale, 
Kreuze und Gedenkplat-
ten werden gereinigt. Die 
Zuwegung zur Kriegsgrä-
berstätte wird erneuert und 
von Wildwuchs befreit. Das 
Land Niedersachsen hat 

für diese Maßnahmen För-
dermittel für das Jahr 2022 
bereitgestellt. Wegen der 
Lage der Kriegsgräberstätte 
im Naturschutzgebiet Neu-
kloster Forst dürfen die In-
standsetzungsarbeiten nur 
im Winterhalbjahr erfolgen. 
Eine Kranzniederlegung 
zum Volkstrauertag kann 
in diesem Jahr aufgrund 
der Bautätigkeiten nicht 
erfolgen. Die Städtischen 
Betriebe der Hansestadt 
Buxtehude bitten dafür um 
Verständnis.

Wohnen, wo 
einst gefeiert wurde
(ha) MOISBURG. Wer in der 
näheren oder weiteren Um-
gebung von Moisburg aufge-
wachsen ist – egal ob in den 
70er, 80er, 90er oder 2000er 
Jahre – hat hier mindestens 
einmal gefeiert. Wie viele Ju-
gendliche hier das erste Mal 
betrunken waren, heimlich 
die erste Zigarette geraucht 
haben oder wie viele sich 
hier hinein gemogelt haben, 
obwohl sie eigentlich zu jung 
waren: Das wird auf ewig ein 
Geheimnis bleiben. Auf meh-
reren Floors wurde unter-
schiedliche Musik gespielt, 
Live-Events fanden auf der 
Bühne statt oder coole DJ`s 
legten auf – das Mic Mac in 
Moisburg war Kult. Und wird 
es in der Erinnerung vieler 
auch bleiben. Aber nicht nur 
Gäste haben Geschichten zu 
erzählen oder Geheimnisse, 
auch die Anwohner hatten 
immer mal wieder kuriose 
Erlebnisse: Da war eine An-
wohnerin aus der unmittel-
baren Nachbarschaft. Mitten 
in der Nacht klingelte es bei 
ihr Sturm, zwei aufgelöste 
junge Mädchen standen vor 
der Tür. Die Anwohnerin be-
fürchtete sofort ein Unglück 
– das war es auch: Eines der 
Mädchen hatte eine mächtige 
Laufmasche in der Strumpf-
hose! Ob die Anwohnerin ihr 
da wohl helfen könne? Da 
hing ja schließlich das gan-

ze Glück einer aufregenden 
Nacht dran!
Viele Anwohner waren aber 
auch genervt von Lärm. Dazu 
gehörte natürlich nicht nur 
die Musik, sondern auch der 
unglaubliche Verkehr, der 
dort in der Nacht herrschte, 
Autolärm, laute (ab und zu 
mal angetrunkene) Besu-
cher. 
Aber nun ist das alles Ge-
schichte. Endgültig. Am 16. 
September fand die Abris-
sparty statt, das mehr als 
15.000 Quadratmeter große 
Gelände ist verkauft, die neu-
en Pläne dafür sind gemacht. 
Das Bauprojekt wird von HS 
Immobilien aus Buxtehude 
vorangetrieben. Aber was 
für Pläne sind das eigentlich? 
Hier soll in naher Zukunft ge-

wohnt werden. In Wohnun-
gen, in Häusern, zur Miete 
oder im Eigentum. Innerhalb 
des Baugebietes wird es zwei 
Straßen geben. 
An der Straße Richtung Mois-
burg werden den Planungen 
zufolge vier Mehrfamilien-
häuser entstehen, dahinter 
Ein- und Zweifamilienhäu-
ser. In Richtung des Waldes 
wird es auch mehrere Tiny-
Häuser geben, die nur rund 
70 Quadratmeter groß sind. 
Viel Wohnqualität auf wenig 
Raum – dieses Konzept wird 
immer beliebter und eignet 
sich vor allem für Menschen, 
die nicht mehr oder noch 
nicht viel Platz benötigen. 
Ein Konzept, das viele Res-
sourcen spart: Bauplatz und 
auch die Unterhaltung hin-

terher ist weniger aufwändig 
als bei einem großen Haus, 
bei dem die Hälfte der Zim-
mer leer stehen. 
Die Pläne sind erstellt, aber 
die behördlichen Mühlen 
mahlen zurzeit relativ lang-
sam, so dass leider noch nicht 
klar ist, wann dort letztend-
lich Baubeginn sein wird. 
Bei den rund 800 Gäste, die 
dabei waren, als das schwere 
Logo des Mic Mac „abgeris-
sen“ wurde, stellte sich viel 
Wehmut ein. Von 1972 bis 
2015 war das hier DER An-
laufpunkt für das Feiern am 
Wochenende. Aber nun ha-
ben viele Menschen die Mög-
lichkeit, auf diesem heiligen 
Gelände zu leben – die ganze 
Woche und nicht nur wenige 
Stunden am Wochenende.

Viel Wohnqualität auf wenig Raum soll hier entstehen  Foto: CR Verlag

Wer Bäume fällt, braucht oft eine Genehmigung
Landkreis weist auf Gesetzesänderungen hin 

LANDKREIS HARBURG. 
Sie sind Nistplätze für viele 
Vögel, bieten Insekten Nah-
rung und natürlich unver-
zichtbarer Sauerstoffprodu-
zent: Bäume und Sträucher 
haben wichtige Funktionen, 
egal, ob im Wald, am Weg 
oder auch im heimischen 
Garten.
Und in vielen Fällen sind sie 
besonders geschützt – wen 
sie stören, der darf nicht ein-
fach zur Motorsäge greifen. 
Für Gehölzentnahmen ist in 
bestimmten Fällen eine Ge-
nehmigung des Landkrei-
ses erforderlich. Durch den 
sogenannten Niedersächsi-
schen Weg haben sich dabei 
einige Gesetzesänderungen 
ergeben. Darauf weist der 
Landkreis Harburg hin.
Der Niedersächsische Weg 
ist eine in dieser Form bun-
desweit einmalige Verein-
barung zwischen Landwirt-
schaft, Naturschutz und 
Politik. Sie verpflichtet die 
Akteure, konkrete Maßnah-
men für einen verbesser-
ten Natur-, Arten- und Ge-

wässerschutz umzusetzen. 
Denn einer der Gründe für 
das Insektensterben ist der 
Verlust von Nahrung und 
Lebensräumen. Mit dem 
Niedersächsischen Weg soll 
gegengesteuert werden.
Damit müssen in Nieder-
sachsen auch Eingriffe in 
Natur und Landschaft, die 
keiner anderen Genehmi-
gungs- oder Anzeigepflicht 
unterliegen und nicht durch 
eine Behörde durchgeführt 
werden, genehmigt werden. 
Darunter können unter an-
derem folgende Handlun-
gen fallen: die Errichtung 
von genehmigungsfreien 
Gebäuden im Außenbe-
reich, die Anlage von Grä-
ben und Drainagen sowie 
die Beseitigung von Gehöl-
zen. Zuständig ist die Unte-
re Naturschutzbehörde des 
Landkreises, die dabei auch 
die Werte und Funktionen 
beispielsweise der Bäume 
berücksichtigt. Wenn Baum-
schutzsatzungen der Ge-
meinden und Städte oder 
Regelungen in Bebauungs-

pläne vorhanden sind, sind 
die Anträge – wie üblich – 
bei der jeweiligen Gemein-
de bzw. der Stadt zu stellen. 
Die Genehmigungspflicht 
gilt dabei im Innen- und Au-
ßenbereich. Das heißt, dass 
in bestimmten Fällen auch 
dann eine Genehmigung nö-
tig ist, wenn Bäume im eige-
nen Garten gefällt werden.
Unabhängig davon gilt: Ge-
nerell sind Gehölzentnah-
men nur in der Zeit vom 1. 

Oktober bis zum 28. Februar 
erlaubt sind. Fällungen au-
ßerhalb dieser Zeit können 
gegen das Artenschutzrecht 
verstoßen. Wenn dennoch 
Arbeiten stattfinden sollen 
müssen, kann die Unte-
re Naturschutzbehörde in 
Ausnahmefällen eine Ge-
nehmigung erteilen. In dem 
Antrag ist gut zu begründen, 
warum die Gehölzentnahme 
vor dem 1. Oktober notwen-
dig ist.

Wer Bäume fällt, für den ist in bestimmten Fällen eine Genehmigung 
des Landkreises erforderlich.  Foto: Gemeinde Neu Wulmstorf
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Anzeigenpreise der Wochenblätter

Satzspiegel
420 mm hoch
280 mm breit

Der Blick
Wochenblatt

Hollenstedter
Wochenblatt

Tostedter
Wochenblatt

Grundpreis Ortspreis Grundpreis Ortspreis Grundpreis Ortspreis

mm-Preis s./w. 2,08 1,79 1,59 1,39 1,59 1,39

je Farbe 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00

Aufschlag 4c 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00

Ganze Seite 5.241,60 4.510,80 4.006,80 3.502,80 4.006,80 3.502,80

Titelseite + 50% + 50% + 50% + 50% + 50% + 50%

Titelkopf
(50mm / 1Sp.)

112,00 95,00 – – 89,00 75,00

Strecken, Panoramaseiten und Nachlässe

Strecken
Bei Belegung ab 2 Seiten in der  
gleichen Ausgabe hat der Carsten 
Ramm Verlag, bei Lieferung von  
druckfertigen Vorlagen, besondere 
Konditionen. Die Kalkulation ist rein 
netto aufgebaut und schließt Rabatte 
und Skonti aus.

Panorama-Anzeigen
Satzspiegel 420 x 598 mm.
Farb- und Schaltungsmöglichkeiten 
nach Absprache.

Nachlässe	       Abnahmefrist: 1 Jahr

Malstaffel 	                          Mengenstaffel
Für Abschlüsse von mindestens:

	    6 Anzeigen  - 	 5 % 	 > 30.000 mm 	 -     21 %
	  12 Anzeigen  - 	 10 % 	 > 40.000 mm 	 -     22 %
	  26 Anzeigen  - 	 15 % 	 > 50.000 mm 	 -     23 %
	  52 Anzeigen  - 	 20 % 	 > 80.000 mm 	 -     24 %
		   	 > 100.000 mm 	 -     25 %

Satzspiegel
420 mm hoch
280 mm breit

Der Blick/Hollen-
stedter Wochenblatt

Der Blick/Tostedter 
Wochenblatt

Hollenstedter/Tostedter
Wochenblatt

Gesamtauflage

Grundpreis Ortspreis Grundpreis Ortspreis Grundpreis Ortspreis Grundpreis Ortspreis

mm-Preis s./w. 2,95 2,56 2,95 2,56 2,54 2,21 3,78 3,07

je Farbe 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00

Aufschlag 4c 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00

Ganze Seite 7.434,00 6.451,20 7.434,00 6.451,20 6.400,80 5.569,20 9.525,60 7.736,40

Titelseite + 50% + 50% + 50% + 50% + 50% + 50% + 50% + 50%

Titelkopf
(50 mm / 1Sp.)

– – 159,00 135,00 – – – –



Gewerbliche Fließsatzanzeige (Gesamtauflage) Amtl. u. kirchliche Bekanntmachung (Gesamtauflage) Familienanzeige
(inkl. MwSt)

Gemeinnützigeschwarz-weiß schwarz-weiß

¤ ¤ ¤

Grundpreis 4,83 0,81 1,32

Ortspreis 4,20 0,81 1,15

Abweichende mm-Preise

Titelseitenbelegung
50% Aufschlag
(Buchung nur nach Absprache)

Platzierungen
Letzte Seite 30% Aufschlag
Festplatzierung 20% Aufschlag
Abw. Spaltengröße 10% Aufschlag

Branchenführer nur quartalsweise  
buchbar, mindestgr. 10 mm x 1,5 Spalten 
à mm 1,39 h

Private Fliesssatzanzeige (inkl. MwSt.)
Die ersten 2 Zeilen 5,- h jede weitere 4,- h

Chiffreanzeigen
Bei Zusendung zusätzlich         ¤ 	 7,00
Bei Abholung zusätzlich            ¤ 	 3,00

Aufschläge & Sonderplatzierungen

Kundeninformation über digitale Anzeigen

Herstellung
Anzeigen und Umbruch werden auf Apple Ma-
cintosh-Computern hergestellt. (Mac OS X, Versi-
on 10.5.2). Damit die Datenübernahme aus Ihrem 
Computer-System – ob Mac oder PC – reibungslos 
vonstatten geht, bitten wir Sie folgende Punkte zu 
beachten.

Datenübergabe
Per E-Mail: anzeigen@crv.de

Wichtig
Alle in einem Dokument verwendeten Schriften, 
Scans usw. müssen unbedingt mitgeliefert wer-
den oder im Dokument eingebettet sein, um 
eine fehlerfreie Weiterverarbeitung zu gewähr-
leisten. Bei Daten, die auf einem PC erstellt 
wurden müssen die Schriften in Zeichenwegen/ 
Kurven umgewandelt (sprich vektorisiert) sein.

Verwendete Programme
Dokumente aus folgenden Mac-Programmen 
können direkt verwendet werden:
Adobe Creative Suite, andere auf Anfrage	

Bilddaten: 
Auflösung 300 dpi im Format JPG oder TIF, 
bezogen auf 1:1 Abbildungsgröße. 
Vorlagen die als reine Bilddaten zugesandt 
werden, können nicht von uns verändert 
werden. Mit einen 35% Tonwertzuwachs bei 
Schwarz erreichen Sie ein optimales Ergebnis. 



Je 1.000 Exemplare

Ortspreis bis 10 g   ¤ 49,00 bis 20 g   ¤ 59,00 bis 30 g   ¤ 64,00 bis 40 g   ¤ 68,00 bis 50 g   ¤ 72,00

Grundpreis bis 10 g   ¤ 57,65 bis 20 g   ¤ 69,41 bis 30 g   ¤ 75,30 bis 40 g   ¤ 80,00 bis 50 g   ¤ 84,71

Beilagenauflage bis 5.000 Stück bis 20 g    ¤ 85,00 je weitere 5 g ¤  8,00

Beilagenpreise

Agenturprovision 10% 
Mindestbestellung 5.000 Exemplare. 
Anlieferung: zu 100 Exemplaren verschränkt

Technische Angaben:
1.	H öchstformat Höhe 230 mm / Breite 310 mm.
	 Kleinstes Format: DIN A6
2.	 Die angelieferten Beilagen müssen in Art und Form eine 
	 einwandfreie, sofortige Verarbeitung gewährleisten, ohne dass 
	 eine zusätzliche manuelle Aufbereitung notwendig wird. Durch 
	 zu frische Druckfarbe zusammengeklebte, stark elektrosta-
	 tisch aufgeladene oder feucht gewordene Beilagen können 
	 nicht verarbeitet werden. Beilagen mit umgeknickten Ecken 
	 (Eselsohren) bzw. Kanten, Quetschfalten oder verlagertem 
	 (runden) Rücken sind ebenfalls nicht Verarbeitungsfähig.
	 Die einzelnen Lagen sollten nicht kreuzweise liegen und eine Höhe
     von 80-100 mm aufweisen, damit sie von Hand greifbar sind.
	 Leporello (Ziehharmonika-Falz) kann nicht verwendet werden. 
	 Mehrseitige Beilagen müssen rechtwinklig und formatgleich 
	 geschnitten sein. Sie dürfen keine Verblockung durch stump-
	 fe Messer aufweisen. Postkarten u. ä. dürfen nur in der Beila-
	 ge aufgeklebt sein, niemals außen.
3.	 DIN A6-Beilagen müssen ein Mindestgewicht von 170 g/qm 
	 haben, DIN  A5 und aufwärts 120 g/qm. Mehrseitige Beilagen 
	 bis 8 Seiten müssen ein Gewicht von 120 g/qm haben und ab 
	 8 Seiten 80 g/qm.

4.	 Die Beilagen sind sauber auf stabilen Paletten gestapelt anzu-
	 liefern. Beilagen sollten gegen Transportschäden und Feuch-
	 tigkeit geschützt sein.
5.	 Letzter Anlieferungstermin: montags, vor Verteilung
6.	 Versandanschrift: 
	 v. Stern‘sche Druckerei GmbH & Co KG 
	 c/o Carsten Ramm Verlag
	 Zeppelinstraße 24, 21337 Lüneburg
	T elefon: 0 41 31/ 89 02 0 · Telefax: 0 41 31 / 59 78 4

Sonstige Angaben
1.	 Letzter Rücktrittstermin: 5 Tage vor Erscheinen.
2.	 In der belegten Ausgabe erfolgt nach Ermessen des Verlages 
	 ein kostenloser Beilagenhinweis.
3.	 Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines 
	 Musters der Beilage und der Billigung bindend.
4.	 Beilagenaufträge werden mit der üblichen Sorgfalt erledigt. 
	 Der Verlag haftet nicht bei Verlust einzelner Beilagen auf dem 
	 Vertriebsweg. Platzwünsche können ncht berücksichtigt 
	 werden.
5.	T echnisch bedingt verursacht das Einlegen der Beilagen 
	 Verluste. Wir benötigen daher 1% Überschuss Ihrer gesamten 
	 Beilagenstückzahl.
6.	A lleinbelegung sowie Produkt-u. Konkurrenzausschluss kann 
	 nicht zugesichert werden.



Allgemeine Geschäftsbedingungen des Verlages

   1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden  Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung  einer oder mehrerer Anzei-
gen eines Werbungstreibenden oder sonstigen  Inserenten in einer Druckschrift 
zum Zwecke der Verbreitung. 
2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb  eines Jahres nach 
Vertragsabschluß abzurufen. Ist im Rahmen eines  Abschlusses das Recht 
zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so sind  die erste Anzeige zur Ver-
öffentlichung innerhalb der in Satz I  genannten Frist, die weiteren Anzeigen 
zur Veröffentlichung innerhalb  eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige 
abzurufen. 
3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt,  innerhalb der vereinbarten, 
bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über  die im Auftrag genannte Anzei-
genmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen. 
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der  Verlag nicht zu vertreten 
hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet  etwaiger weiterer Rechtspflichten, 
den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnah-
me entsprechenden Nachlass dem Verlag zu  erstatten. Die Erstattung entfällt, 
wenn die Nichterfüllung auf höherer  Gewalt im Risikobereich des Verlages 
beruht. 
5. Die Aufnahme von Anzeigen und Fremdbeilagen in bestimmten  Nummern, 
bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der  Druckschrift erfolgt 
dann, wenn der Auftraggeber erklärt hat, dass die  Anzeige oder Fremdbeilage 
in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben  oder an bestimmten Plätzen 
der Druckschrift erscheinen soll und dies  vom Verlag ausdrücklich bestätigt 
worden ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, 
ohne dass dies der ausdrücklichen  Vereinbarung bedarf. 
6. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge - auch  einzelne Abrufe im 
Rahmen eines Abschlusses - und Beilagenaufträge  wegen des Inhalts, der 
Herkunft oder der technischen Form abzulehnen,  wenn die betreffende Anzei-
ge nach pflichtgemäßem Ermessen des Verlages  gegen Gesetze, behördliche 
Bestimmungen oder die guten Sitten verstößt  oder ihre Veröffentlichung er-
kennbar für den Verlag unzumutbar ist.  Beilagenaufträge werden nicht ausge-
führt, wenn die Beilage durch  Format oder Aufmachung beim Leser den Ein-
druck eines Bestandteils der  Ausgabe erweckt oder Fremdanzeigen enthält. 
Absatz 1 gilt auch für  Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder 
Vertretern aufgegeben werden. Darüber hinaus kann der Verlag Beilagenaufträ-
ge aus  technischen oder vertrieblichen Gründen bis zur Vorlage eines Musters  
der Beilage und ihre Billigung ablehnen. Die Ablehnung eines Auftrages  wird 
dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. 
7. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und  einwandfreier 

Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber  verantwortlich. Für 
erkennbar ungeeignete oder beschädigte  Druckunterlagen fordert der Verlag 
unverzüglich Ersatz an. Der Verlag  gewährleistet die für den belegten Titel 
übliche Druckqualität im  Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen 
Möglichkeiten. 
8. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise  unleserlichem, unrichtigem 
oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige  Anspruch auf Zahlungsmin-
derung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige,  aber nur in dem Ausmaß, in 
dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt  wurde. Lässt der Verlag eine ihm 
hierfür gestellte angemessene  Nachfrist verstreichen oder ist die Ersatzanzei-
ge nicht einwandfrei, so  hat der Auftraggeber ein Rücktrittsrecht. Die Haftung 
des Verlages für  einfache Fahrlässigkeit ist - außer beim Fehlen zugesicherter  
Eigenschaften - ausgeschlossen. Gegenüber Nichtkaufleuten haftet der  Verlag 
jedoch bei Verzug oder Unmöglichkeit für vorhersehbare Schäden  auch bei 
einfacher Fahrlässigkeit, jedoch nur bis zur Höhe des  betreffenden Anzeigen-
entgelts. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr  haftet der Verlag darüber hin-
aus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit  von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen 
Fällen ist gegenüber  Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit auf den 
vorhersehbaren  Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts be-
schränkt.  Reklamationen müssen - außer bei nicht offensichtlichen Mängeln 
-  innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend 
gemacht werden. 
9. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch  geliefert. Der Auftrag-
geber trägt die Verantwortung für die  Richtigkeit der zurückgesandten Probe-
abzüge. Der Verlag berücksichtigt  alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der 
bei der Übersendung des  Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden. 
10. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so  wird die nach Art 
der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der  Berechnung zugrundege-
legt. 
11. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird  die Rechnung so-
fort, möglichst aber sieben Tage nach Veröffentlichung  der Anzeige übersandt. 
Die Rechnung ist sofort und netto, spätestens jedoch 5 Werktage nach Emp-
fang zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen  Fall eine andere Zahlungsfrist oder 
Vorauszahlung vereinbart ist. 
12. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen laut  Preisliste sowie die 
Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei  Zahlungsverzug die weitere 
Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für 
die restlichen Anzeigen Vorauszahlung  verlangen. Bei Vorliegen begründeter 
Zweifel an der Zahlungsfähigkeit  des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, 
während der Laufzeit eines  Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer An-

zeigen ohne Rücksicht auf  ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der 
Vorauszahlung des  Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rech-
nungsbeträge abhängig  zu machen. 
13. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen  Anzeigenbeleg. Je 
nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden  Anzeigenausschnitte, 
Belegseiten oder vollständige Belegnummern  geliefert. Kann ein Beleg nicht 
mehr beschafft werden, so tritt an seine  Stelle eine rechtsverbindliche Beschei-
nigung des Verlages über die Veröffentlichung  und Verbreitung der Anzeige. 
14. Kosten für die Anfertigung bestellter Satz- und  Reproduktionsarbeiten 
sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu  vertretende erhebliche Än-
derungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen  hat der Auftraggeber zu 
tragen. 
15. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über  mehrere 
Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden,  wenn im Ge-
samtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden  Insertionsjahres 
die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte  durchschnittliche Auflage 
oder - wenn eine Auflage nicht genannt ist -  die durchschnittlich Auflage des 
vergangenen Kalenderjahres  unterschritten wird. Darüber hinaus sind bei Ab-
schlüssen  Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem  
Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis  gegeben 
hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten  konnte. 
16. Bei Chiffreanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung  und rechtzei-
tige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen  Kaufmannes 
an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Chiffreanzeigen werden nur auf dem 
normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Chiffreanzeigen werden 
vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in  dieser Frist nicht abgeholt sind, 
werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu 
verpflichtet zu sein. 
17.   Druckvorlagen, gleich welcher Art, werden nur auf  besondere Anforderung 
an die Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht  zur Aufbewahrung endet drei 
Monate nach Ablauf des Auftrages. 
18.   Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen  des öffentli-
chen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen  ist bei Klagen 
Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche  des Verlages nicht im 
Mahnverfahren geltend gemacht werden bestimmt sich  der Gerichtsstand bei 
Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz, ist der  Wohnsitz oder gewöhnliche 
Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei  Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der 
Klageerhebung unbekannt oder hat der  Auftraggeber nach Vertragsschluss 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen  Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des 
Gesetzes verlegt, ist als  Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

Zusätzliche  Geschäftsbedingungen des Verlages
a) Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet,  sich in ihren An-
geboten, Verträgen und Abrechnungen mit den  Werbetreibenden an die Preis-
liste des Verlages zu halten. Die vom Verlag gewahrte Mittlungsvergütung darf 
an die Auftraggeber weder ganz noch  teilweise weitergegeben werden. 
b) Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen oder Änderungen  übernimmt der 
Verlag keine Haftung für die Richtigkeit der Wiedergabe. 
c) Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort  erkennbar, 
sondern werden dieselben erst beim Druckvorgang deutlich, so  hat der Wer-
betreibende bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche. Das  gleiche gilt 
bei fehlerhaften Wiederholungsanzeigen, wenn der  Werbetreibende nicht vor 

Drucklegung der nächstfolgenden Anzeige auf  den Fehler hinweist. 
d) Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der  Anzeigentexte die 
geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet aber nicht,  wenn er von dem Auftraggeber 
irregeführt oder getäuscht wird. 
e) Anzeigen- und Beilagenaufträge, für die ermäßigte  Preise in Anspruch ge-
nommen werden, sind nicht provisionsfähig. Die Gewährung  einer Agenturpro-
vision bleibt den Werbemittlern vorbehalten. 
f) Wird eine zur Korrektur an den Auftraggeber übermittelte  Anzeige nicht in 
der angegebenen und angemessenen Frist mit Änderungsvermerken  an den 
Verlag übersandt, gilt diese als zur Veröffentlichung  freigegeben. 
g) Für Sonderbeilagen und Sonderseiten können vom Verlag  besondere Preise 

festgesetzt werden. 
h) Bei Betriebstörungen oder in Fällen höherer Gewalt,  Arbeitskampf, Be-
schlagnahme, Verkehrsstörungen, allgemeiner Rohstoff-  oder Energieverknap-
pung und dergleichen - sowohl im Betrieb des Verlages  als auch in fremden 
Betrieben, derer sich der Verlag zur Erfüllung  seiner Verbindlichkeiten bedient 
- hat der Verlag Anspruch auf volle  Bezahlung der veröffentlichten Anzeigen, 
wenn die Aufträge mit 80 %  der normalerweise gedruckte Auflage erfüllt sind. 
Geringere Leistungen  sind, bezogen auf diese Auflage, nach dem Tausender-
preis zu bezahlen.
i)   Ein Anzeigenauftrag gilt auch dann als erteilt, wenn kein schriftlicher Kontakt 
erfolgt, sondern die Schaltung lediglich fernmündlich erfolgte.


